
Das Palliativteam
Das Palliativteam Landkreis Cuxhaven im engeren 
Sinn besteht aus besonders qualifi zierten Palliativmedi-
zinern, Palliativpfl egekräften und einer Koordinatorin. 
In der konkreten Versorgung erweitert sich dieser Kreis 
um weitere Akteure. Eine Schlüsselrolle kommt dabei 
dem Hausarzt zu. Er ist es, der den Patienten am besten 
kennt und bis zum Schluss zusammen mit uns begleitet.

Es besteht zudem auch die Möglichkeit der seelsor-
gerischen oder hospizlichen Begleitung. Wie sich das 
Team im konkreten Fall zusammensetzt, orientiert sich 
an den Bedürfnissen des Patienten und seiner Ange-
hörigen. Wichtig sind uns in der Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten Neutralität und Kollegialität.

Kontakt

„Du zählst, weil Du Du bist. Und Du wirst bis zum letzten 
Augenblick deines Lebens eine Bedeutung haben.“

Cicely Saunders

Harro Ölund

Claudius Rösner

Pfl egedienste:
Diakonie-/Sozialstation Cuxhaven · 04721 52987
DRK-Sozialstationen Cuxhaven/Hadeln · 04721 422424
DRK-Sozialstationen Wesermünde · 04743 2220

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung
SAPV

www.palliativteam-landkreis-cuxhaven.de

Koordinatorin und Erstkontakt: 
Bettina Lohr
0174 9744651

Palliativmediziner:

Dr. Thorsten Claus



SAPV - was ist das?
SAPV ist eine intensive Form der palliativen Versorgung 
im häuslichen Umfeld. Sie soll es Schwerstkranken ermög-
lichen, bis zum Lebensende in der vertrauten Umgebung, 
etwa zu Hause, bei der Familie, in einer stationären 
Pflegeeinrichtung oder in einem Hospiz, betreut zu 
werden. Eines der wichtigsten Ziele ist die Linderung von 
quälenden Symptomen. Zudem sind psychosoziale Un-
terstützung sowie Angebote der spirituellen Begleitung 
Teil der SAPV.

Das Palliativteam ist 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen 
im Jahr zu erreichen. Somit ergänzt die SAPV das 
bestehende Versorgungsangebot, wenn eine allgemeine 
ambulante Palliativversorgung durch den Hausarzt nicht 
mehr ausreicht. Durch diese Netzwerkstruktur kann der 
Patient bis zum Lebensende von seinem Hausarzt betreut 
werden.

Der Anspruch auf SAPV ist gesetzlich geregelt: „Versi-
cherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und 
weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich 
begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders auf-
wändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung“ (SGB V, § 
37b Abs. 1). SAPV ist somit eine Kassenleistung, die 
im Regelfall von den Krankenkassen erstattet wird. Maß-
geblich ist ein so genanntes „komplexes Symptomge-
schehen“ (zum Beispiel Schmerzen) auch für Patienten 
in stationären Pfl egeeinrichtungen und in Hospizen.

Leistungen 
• 24h Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr
• Multiprofessionelle Zusammenarbeit
• Hausbesuche
• Beratung und Begleitung des Patienten und der An-

gehörigen
• Anleiten von Angehörigen
• Beratung aller Leistungserbringer
• Organisation und Koordination der Versorgungs-

maßnahmen
• additive unterstützende Teilversorgung
• Vollständige Patientenversorgung
• spezielle palliativmedizinische und palliativpfl egeri-

sche Versorgung (z.B. Behandlung von Schmerzen 
und anderen quälenden Symptomen wie Atemnot, 
Übelkeit, Erbrechen; Portversorgung; Wundversor-
gung; Erstellen eines Kriseninterventionsplanes)

Palliative Begleitung 
Menschen mit einer nicht heilbaren, weit fortgeschritte-
nen Erkrankung haben häufi g den Wunsch, in der häusli-
chen oder zumindest in der gewohnten Umgebung zu 
sterben. Dabei ist die letzte Phase einer unheilbaren 
Erkrankung oftmals von hohen körperlichen, seelischen 
und sozialen Belastungen für die Betroffenen und deren 
Angehörigen geprägt.

Hier setzt das umfassende, ganzheitliche Konzept der 
SAPV an. Dieses Konzept dient, in Ergänzung zur allge-
meinen ambulanten Palliativversorgung, dem Ziel, die 
Lebensqualität und die Autonomie der Patienten zu 
erhalten, zu fördern und, wenn möglich, zu verbessern. 
Ein Team aus verschiedenen, palliativmedizinisch quali-
fi zierten Fachbereichen steht den Betroffenen zur Seite, 
um in kollegialer Zusammenarbeit schnell, kompetent 
und umfassend zu helfen.

Der Anspruch auf SAPV ist gesetzlich geregelt: „Versi-
cherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und 
weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich 
begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders auf-
wändige Versorgung benötigen, haben Anspruch auf 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung“ (SGB V, § 
37b Abs. 1). SAPV ist somit eine Kassenleistung, die 
im Regelfall von den Krankenkassen erstattet wird. Maß-
geblich ist ein so genanntes „komplexes Symptomge-
schehen“ (zum Beispiel Schmerzen) auch für Patienten 
in stationären Pfl egeeinrichtungen und in Hospizen.
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